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 Veröffentlicht am 14.06.1991

Index

L34009 Abgabenordnung Wien

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §66 Abs4;

BAO §289 Abs1;

BAO §289 Abs2;

LAO Wr 1962 §224 Abs1;

LAO Wr 1962 §224 Abs2;

Rechtssatz

Der AbgBeh zweiter Instanz ist es verwehrt, in Abänderung des Spruches des erstinstanzlichen Bescheides erstmals

ein anderes individuelles Verhalten des Abgabep;ichtigen anzunehmen und es einem anderen Tatbestand zu

unterstellen.

Schlagworte

Beschränkungen der Abänderungsbefugnis Beschränkung durch die Sache Bindung an den Gegenstand des

vorinstanzlichen Verfahrens Allgemein
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